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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.01.1939

Norm

EheG §115 Abs2

Rechtssatz

Von einer Wiedervereinigung geschiedener Ehegatten nach § 110 ABGB kann nur dann gesprochen werden, wenn die

Ehegatten in der Absicht, die eheliche Gemeinschaft wieder dauernd herzustellen, nicht nur den geschlechtlichen

Verkehr sondern auch die eheliche Gemeinschaft in wirtschaftlicher Beziehung wieder aufgenommen haben.
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Vgl auch GlRS RG vom 21.05.1941, IV 51/1949; Veröff: DREvBl 1939/169
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